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was für Lochn! Noldin Sa einmal: Ich glaubebestimmt
1iNeSeele, die ach ollkommenheitstrebt, erweist otti ©1 größer
hre als hundert Laue.cc Ist begreıiflickın einz1ıges wıirkhich hoch

Bılder diekunstlerisches Bild ıst mehr wert als hundert
utzendware darstellen Man bedenke NUu Eın 1ıld unı  C £1iNne atiue

bDleiben fuüur gewOnnliıch S S1e der Werkstatte gekommen
sind, uUrc Uunderie Von ren, mit inren Vorzugen und Fehlern.
Da lohnt sich doch, sich all: eben, das Bild oder
die Statue keine Fehler aufweist sondern erstklassig ausfalle. Das

sich bel Bıldern un Statuen, a1e WIL UuNnsere Kirchen hineım-
tellen. Wiıie S  1  ‚NT lohnt sich bel solchen, d1e als en ılder

Ebenbilder Gottes oder en Statuen fur CeCWLS immels-
saal stehen ollen! Welchen ank wıird Qer Herr des Hımmels aIiIur
geben? Er hat ihn angedeutet ad Justiua: erudıunt multos
fulgebunt QUası tellae perpetiuas geternitates‘“ (Dan 12 3

Wien Alo1ı  ‘  S Bogsrucker

Mitteilungen N NSNeuausgzabe des Rıituale Komanum. Im heurigen Frühjahre e—
schıen der vatiıkaniıschen Druckerei Rom ach mehr als ah-
ren wieder 111e £Ue€e 99  10 typica” des VOon aps aul TE
1614 erstmals veröffentlichten tuale Romanum*) Die euauil23
des offiziellen ituales der Weltkirche, das auch fuüur die Diozesan-
rıtualien, die NUur „Appendix  : azı darstellen, maßgebend
ist Wwe1ls egenuber der etzten UusSgal VOon 1925 eIN1SE Änderungen
und Erganzungen autf Teilweise wurden auch Umstellungen VOT-

S Aufti das Wiıchfligste S£E1 folgenden urz hingewı1esen.
Im Tıtulus H De Sacramento Baptısmi wurde die Bestimmung

des Dekretes der Riıtenkongregation VO. 14 Janner 1944 ber dıe
Möglichkeit der ntieriassung der Berüuhrung des auIillings mit Spe1L-
chel hinzugefügt (cap I1 13 Cap 16) Im 1itulus
De Sacramento Confüirmationis 1st VOT em der Rıtus für cdie Not-
TMUN,| UTrC den Priester be1 Todesgefahr aufgenommen Im T  LU-
Ius De Sanciissımo Eucharistiae Sacramento 1St die stimmung
des ekreies der Ritenkongregation VO Janner 1929 iber dıe
Kommunionspendung mehrere Tanke selben Hause oder

aber verschiedenen Zimmern hinzugefügstgleichen Spitale
(cap 28) Cap und VI bringen die instru  10 der ıten-
kongregation VO. 11 Marz 1858 fur Priester, der die Voll-
MacC hat, selben Tage die heiliıge Messe zweimal zelebrieren,
und die Instru  10N derselben Kongregatıon VOo 12 Janner 1921 be-
reitfend die Zelebration blınden Priesters.

Rituale OmMaAanum.. Pauli V Ponti£fieis Maxımı editum liorumaque
Pontiicum CUTra recogn1ıtum atque ad NOTMAamM Codicis Jurıis Canonic1i
accomodatum. Ssmi. Pır apae XII auctoritate ordinatum ei aucium.
Eicitio ypica. Typis polyglottis Vaticanıs MDCCCCLIL



304 Römische Erlässe und Enfscheidun'gen364  Römigéhei _Erläés_e* :_txyri‚cyi"‘il\'*]ätäé%eidütilj‘gep  f  /  XB der Somder dr Ba d Verschpats Behätt das  Rituale Romanum die traditionelle Reihenfolge bei: Buße, Euchari-  stie, Letzte Ölung (vgl. Tit. VI, cap. VI, n. 1)’). Größere Änderungen  weist der Titulus IX, De Benedictionibus, auf. Dieser Titel gewährt  einen interessanten Einblick in die bunte Mannigfaltigkeit der kirch-  lichen Benediktionen. Einige Segnungen kamen hier auch neu dazu.  Der Appendix bringt im 2. Teil eine neue „Benedictio Conjugum  post 25 vel 50 annos in matrimonio transactos“.  Erwähnt sei auch  noch, daß dort, wo im Ritus ganze Psalmen oder Cantica vorkommen,  die neue Psalmenübersetzung verwendet wird.  Lnnz a. d. D:  Dr. J. Obernhumer.  Römische Erlässe und Entscheidungen  Zusammengestellt von Dr. Karl Böcklinger, Linz a. d. D.  Fortsetzung der Kodifizierung des Ostkirchenrechtes. Ein Motuproprio  vom 9. Februar 1952 (mit Rechtswirksamkeit vom 21. November 1952) ent-  hält das neue Ordens- und Vermögensrecht der Ostkirche nebst einem Ab-  schnitt über allgemeine kirchliche Rechtsnormen (De verborum significa-  tione). Als Begründung für das neue Ordensrecht wird die Tatsache ange-  geben, daß das gesamte Ordenswesen des Orients einer Angleichung an die  Zeitverhältnisse bedarf. Die neuen Kanones (durch die gegenteilige Be-  stimmungen abrogiert werden) sollen dazu die notwendigen Grundsätze  und das Fundament bilden, auf dem die Überarbeitung aufbaut. Als Ein-  leitung zum Vermögensrecht gibt der Papst allen kirchlichen Verwaltern  die Mahnung, die Kirchengüter  verwalten.  , die ihrer Sorge anvertraut sind, getreu-zu  Das Ordensrecht umfaßt 231 Kanones (OK — so kürzen wir die  Kanones des orientalischen Rechtes ab — 1—8231, im CIC. 194 Kanones,  can. 387—681, dazu noch die in das orientalische Ordensrecht eingearbeite-  ten can. 6, 106, 964—967). Manches ist im neuen Ordensrecht klarer und  kürzer gefaßt; in den großen Grundlinien ist aber das lateinische Ordens-  recht in allem gewahrt.  Bei der Definition des Ordensstandes heißt es statt „gemeinsames Le-  ben“ (can. 487) „Leben in einer von der Kirche gutgeheißenen Gemein-  schaft“ (OK 1); die Bestimmungen werden auch auf die Eremiten ausge-  dehnt (OK 4). Die Möglichkeit einer Verbindung (Konföderation) mehrerer  (männlicher oder weiblicher) Klöster ist im neuen Ordensrecht in einem  eigenen Kanon gegeben (OK 11); die Auflösung einer solchen Konföderation  kann nur mit päpstlicher Erlaubnis vorgenommen werden (OK 12). Ver-  hältnismäßig große Rechte sind den Patriarchen eingeräumt (die Gründung  von Orden — OK 13 usw.). Die Amtsdauer der Hausoberen beträgt im  Normalfall sechs Jahre (OK 32), in der Lateinischen Kirche dagegen nur  drei Jahre (can. 505). Die Oberen haben das Recht und die Pflicht, ihren  Professen und Novizen die Krankenölung und die Wegzehrung zu spenden,  auch wenn diese außerhalb des Klosters weilen (OK 46). Entgegen der  allgemeinen Lehre (Responsum authenticum der Kodexinterpretations-  kommission vom 28. Dezember 1927) der Lateinischen Kirche sagt das neue  orientalische Ordensrecht äusdrücklich‚ daß Beich’cep von Klosterfrauen,  ?) Für das sogenannte „Deutsche Einheitsrituale“ wurde die ältere, dem  Organismus der Sakramente besser ents  prechende Reihenfolge bewilligt:  Buße, Letzte Ölung,  Wegzehrung (Collectio Rituum ad instar Appendicis  Ritualis Romani pro omnibus Germaniae Dioecesibu  bata. Ratisbonae 1950, Typis Friderici Pustet. Pars  s a Sancta Sede appro-  I; t1t IL, cap. IV).Bei der Spéndung der Sakramente beim Versehgang a dasRituale Romanum die traditionelle Reihenfolge be!i* Buße, Euchari-
stie, Letzte ung (vgl ABER VI,; cap VI  9 1a5 1)°  — Größere AÄAnderungen
weist der Titulus IX, . De Benedictionibus, auf Dieser 'Titel gewaäahrt
einen interessanten 1INDILLC iın die untie Mannigfaltigkei der kirch-
en Benediktionen. 1N1 egnungen kamen hier auch He  C azu.
Der ppenNdix bringt 1M 'Teil einNe eue „Benedictio on]Jugum
DOST 25 vel 50 annos in matrımon10 transactos‘‘. Erwähnt sSel auch
noch, dort, 1mM Rıtus ganze Psalmen Oder Cantica vorkommen,
die eue Psalmenubersetzung verwendet wIird.

Lanz d., Dr Obernhumer

Römische Erlässe und Entscheidungen
Zusammengestellt Von Dr. Karl @CT 1Nz .

Fortsetzung der Kodifizierung des Ostkirchenrechtes., Eın Motfuproprio
VO Februar 1952 m€ Rechtswirksamkeit VO: D November ent-
hält das Nneue rdens- und Vermögensrecht der Ostkirche ne einem Ab-
schnitt ber allgemeine kiırchliche echtsnormen (De verborum s1ign1ifica-tione). Als Begründung für das Neue Ördensrecht wird die Tatsache anse-geben, daß das gesamte Ordenswesen des Orients einer Angleichung die
Zeıtverhältnisse bedarf. Die euen Kanones ur die gegenteililige Be-
timmungen abrogiert werden) sollen dazu die notwendigen Grundsätze
und das undament bilden, auft dem die Überarbeitung aufibauft. Als Ein-
leitung ZU Vermögensrecht g1bt der aps en kırchlichen Verwaltern
die Mahnung, die irchengüter
erwalten

die ihrer orge anvertiraut SINd, geireu lzu
Das ra umfaßt 231 Kanones (OK urzen WI1r die

Kanones des orjentalischen Rechtes ab 1—231, 1im CI& 194 Kanones,CAan. 3671—68IJ1, dazu noch die ın das orilentalische Ordensrecht eingearbeite-ten Can. Ö, 106, 964—967) Manches ist 1m cuen Ordensrecht klarer undkürzer gefaßt; den großen Grundlinien ist aber das lateinische Ordens-recht 1n em gewahrt.
Bel der Definition des Ordensstandes el STa „gemeinsames Le-en (can 487) „Leben in einer VO  5 der A gutgeheißenen eme1n-schait“ (OK 1); die Bestimmungen werden auch autf die remiıiten usgdehnt (OK 4) Die Möglichkeit einer Verbindung (Konföderation) mehrerer(männlicher oOder weıliblicher) Klöster ist 1m ÖOrdensrecht ın einemeigenen anon gegeben (OK 11); die Auflösung einer solchen Kon{föderationannn Nnu  — mit päapstlicher Erlaubnis org!| werden (OK 12) Ver-nältnismäßig große sind den Patriarchen eingeräumt (die Trundung

VvVon en USW.) Die Amtsdauer der Hausoberen beträgt 1MNormalfall SeCcChs re (OK 32), 1n der Lateinischen 1r dagegen 1Urdrei re (can 305) Die Deren haben das Recht und die Pflicht, renProfessen und Novizen die Krankenölung un die Wegzehrung penden,auch Wenn d1i außerhalb des Klosters weilen (OK 46) Entgegen deraligemeinen Lehre (Responsum authenticum der Kodexinterpretations-kommission VO Dezember der Lateinischen IM sagt das NeUeor:entalische ÖOrdensrecht ausdrücklich, daß Beichtep Von Klosterfrauen,
FuUur das sogenannie 99  euische Einheitsrituale“ wurde die altere, demOrgan  1SMUus der Sakramente besser entsprechende Reihenfolge bewilligt:Buße, Lefizte Ölung, Wegzehrung (Collectio Rıtuum ad instar Appendicis1tUualıs ‚—Oomanı pro Oomnıbus Germaniae Dioecesibu

Da  S Ratisbonae 1950, Typis Friderici Pustet. ars
Sancta ede appro-

I, tit. 1L, Cap. IV)


